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Arbeitsordnung 

Der Vorstand 

Der Vorstand ist in seiner Gesamtheit gegenüber der Mitgliederversammlung und der Satzung für die ord-
nungsgemäße Führung der Geschäfte verantwortlich. Die Aufgabenbereiche sind auf die Vorstandsmitglie-
der aufgeteilt und nachfolgend in Kurzform beschrieben. 

1. Vorsitzende/r 

• führt durch Beschluss des Vorstandes und der ordentlichen Mitgliederversammlung die Schwerpunkte der 
vorausplanenden und gegenwartsbezogenen Vorstandsarbeit herbei 

• ist für die Koordinierung der Tätigkeit der einzelnen Vorstandsmitglieder und damit deren Information 
verantwortlich, wie für die Zusammenarbeit mit dem Hauptvorstand des TSV Wettmar 1912 e.V. 

• fordert zeitgerecht den Kassenwart auf, seinen Bericht über den laufenden Haushalt bei der nächsten 
Vorstandssitzung vorzulegen, sofern der Stand des Haushaltes Grundlage zu einer auf der Tagesordnung 
stehenden Beschlussfassung sein wird 

• ist der Repräsentant nach außen und pflegt die Verbindungen zu Verbänden und kommunalen Einrich-
tungen. 

2. Vorsitzende/r 

• unterstützt und vertritt den 1. Vorsitzenden 

• betreut insbesondere die neu eingetretenen Mitglieder 

• zeichnet verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit 

• ist Vorsitzender des jeweiligen Vergnügungsausschusses 

• verwaltet in Zusammenarbeit mit dem Kassenwart die ihm zugewiesenen Konten 

Sportwart/in 

• leitet und koordiniert in Zusammenarbeit mit dem Jugendwart den gesamten Spielbetrieb 

• handelt im Auftrag des Vorstandes, wobei das Maß seiner eigenständigen Entscheidungen bestimmt wird 
durch die jeweilige Lage, die ein sofortiges oder zügiges Handeln erfordert 

• ist Vorsitzender des Spielausschusses dessen Mitglieder der Jugendwart und die Mannschaftsführer sind. 
Der Spielausschuss unterstützt den Sportwart in seinem Bereich und führt insbes. Entscheidungen her-
bei, welche die Einhaltung der Ranglistenordnung und der Mannschaftsaufstellung (innerhalb) betreffen. 

Jugendwart/in 

• ist der ständige Vertreter des Sportwartes. Für ihn gelten sinngemäß die gleichen Richtlinien für seinen 
Aufgabenbereich, wie für den Sportwart. 

• pflegt die Zusammenarbeit mit dem Jugendwart des TSV Wettmar 1912 e.V. 

Sport- und Jugendwart/e 

• sind insbes. verantwortlich für 

• die sportliche Ausrichtung aller Turniere auf eigenem Platz 

• die Förderung und Betreuung der Mannschaften und des Nachwuchses für alle Mannschaften 

• verwalten in Zusammenarbeit mit dem Kassenwart die ihnen zugewiesenen Konten 
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Schrift- /Pressewart/in 

• erfüllt die ihm lt. Geschäftsordnung übertragenen Aufgaben 

• bereitet Entwürfe für die einzelnen Ordnungen vor mit Unterstützung des federführenden Vorstandsmit-
gliedes 

• erinnert an nicht erledigte Tagesordnungspunkte auf der jeweiligen nächsten Vorstandssitzung 

• bereitet Rundschreiben vor, sofern Beiträge von den Vorstandsmitgliedern vorliegen, wobei Mitteilungen, 
die ausschließlich in den Bereich des Sport- und Jugendwartes fallen, von diesen erledigt werden 

• unterstützt den 2. Vorsitzenden bei der Öffentlichkeitsarbeit durch das Verfassen von Pressemitteilungen 
und durch den Kontakt zur regionalen Presse 

Kassenwart/in 

• verwaltet den ordentlichen und außerordentlichen Haushalt 

• überwacht die Konten der Titelverwalter 

• ist maßgeblich zu hören, insbes. bei Anschaffungen, die nicht im Haushalt vorgesehen waren und unter-
breitet hierzu Vorschläge 

• bereitet den Haushaltsvoranschlag zur Beratung vor 

• überwacht die Einhaltung der Finanzordnung des TSV Wettmar 1912 e.V. in seinem Bereich 

• ist verantwortlich für die Führung der Verzehrkasse. Hierbei sollte Unterstützung durch z.B. Jugendliche 
gegeben sein. 

Clubhauswart/in 

• ist verantwortlich für den Einkauf und die Bereitstellung der Getränke und Waren in den jeweils erforderli-
chen Mengen 

• ist zuständig für die ´Zur Verfügungstellung´ einzelner Räume an Clubmitglieder 

• überwacht die Reinigung und setzt sich bei Feststellung von Mängeln mit dem technischen Wart in Ver-
bindung 

• verwaltet in Zusammenarbeit mit dem Kassenwart die ihm zugewiesenen Konten 

Technischer Wart/in 

• ist verantwortlich für die Instandhaltung und Instandsetzung der Innen- und Außenanlagen einschließlich 
ihrer technischen Einrichtungen und der Tennisplätze 

• verwaltet in Zusammenarbeit mit dem Kassenwart die ihm zugewiesenen Konten 

Internetbeauftragter/e 

• ist verantwortlich für die Einrichtung und Pflege des Internetauftritts der Tennisabteilung 

 

Der Vorstand 


